
 

  

S 17 EG 2599/98

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Baden-Württemberg
Sozialgericht Landessozialgericht Baden-Württemberg
Sachgebiet Kindergeld-/Erziehungsgeldangelegenheit

en
Abteilung 11
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze Art. 3 Abs. 1 ARB Nr. 3/80 des

Assoziationsrates EWG-Türkei vom
19.09.1980 verbietet Personen, die im
Gebiet eines Mitgliedsstaates wohnen und
für die dieser Beschluss gilt, aus Gründen
der Staatsangehörigkeit zu
diskriminieren, weshalb ihnen
Bundeserziehungsgeld – ungeachtet ihres
aufenthaltsrechtlichen Statuses – unter
denselben Voraussetzungen wie
deutschen Staatsangehörigen zu
gewähren ist.

Normenkette BErzGG §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 1 a, 4 Abs. 2; EG-
VO 1408/71 Art. 3; ARB Nr. 3/80 Art.
1-4,9; EMRK Art. 8; AuslG § 51 Abs. 1;
AsylverfG § 55; GG Art. 6; SGB I § 30

1. Instanz

Aktenzeichen S 17 EG 2599/98
Datum 22.10.1998

2. Instanz

Aktenzeichen L 11 EG 948/02
Datum 23.11.2004

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung der KlÃ¤gerin wird das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 22.
Oktober 1998 sowie der Bescheid vom 7. Mai 1997 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 21. April 1998 abgeÃ¤ndert und die Beklagte
verurteilt, der KlÃ¤gerin Erziehungsgeld fÃ¼r die Zeit vom 17. September 1996 bis
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zum 27. April 1997 zu leisten.Im Ã¼brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.

Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin zwei Drittel der auÃ�ergerichtlichen Kosten beider
RechtszÃ¼ge zu erstatten.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die GewÃ¤hrung von Erziehungsgeld (Erzg) nach dem
Bundeser-ziehungsgeldgesetz (BErzGG).

Die am 10.11.1967 geborene KlÃ¤gerin besitzt ebenso wie ihr Ehemann die
tÃ¼rkische StaatsangehÃ¶rigkeit. Sie ist die Mutter der am 28.04.1996 geborenen
D. S. S. Ihr Ehemann war ihren Angaben zu Folge seit MÃ¤rz 1991 â�� unterbrochen
durch Zeiten der Arbeitslosigkeit â�� in der Bundesrepublik Deutschland
beschÃ¤ftigt. Mit Bescheid vom 15.03.1995 stellte das Bundesamt fÃ¼r die
Anerkennung auslÃ¤ndischer FlÃ¼chtlinge fest, dass fÃ¼r den Ehemann die
Voraussetzungen des Â§ 51 Abs. 1 des AuslÃ¤ndergesetzes (AuslG) hinsichtlich der
TÃ¼rkei vorliegen. Die KlÃ¤gerin selbst war ab Asylantragstellung am 17.08.1992
im Besitz einer Aufenthaltsgestattung und erhielt ab 04.12.1997 eine
Aufenthaltsbefugnis. Ihr Asylverfahren ist ohne Anerkennung abgeschlossen
worden.

Den Antrag der KlÃ¤gerin vom 17.03.1997, ihr Erzg fÃ¼r das erste Lebensjahr der
Tochter D. S. zu gewÃ¤hren, lehnte die Beklagte mit der BegrÃ¼ndung ab,
Voraussetzung fÃ¼r den Erziehungsgeldanspruch eines AuslÃ¤nders sei u.a., dass
er im Besitz einer Aufenthalts-berechtigung oder Aufenthaltserlaubnis sei. Der
Besitz einer Aufenthaltsgestattung begrÃ¼nde keinen Anspruch auf Erzg (Bescheid
vom 07.05.1997).

Dagegen erhob die KlÃ¤gerin unter Hinweis auf die EG-Verordnung 1408/71
Widerspruch und machte geltend, ihr stehe eine Aufenthaltsgenehmigung aufgrund
der FlÃ¼chtlingsanerkennung des Ehemannes zu. Mit Widerspruchsbescheid vom
21.04.1998 wies die Beklagte den Widerspruch zurÃ¼ck: Den
erziehungsgeldgewÃ¤hrenden LeistungstrÃ¤gern stehe nicht das Recht zu, selbst
Ã¼ber die materielle Berechtigung des AuslÃ¤nders zum Aufenthalt zu befinden.
Vielmehr seien diese an die Entscheidung der AuslÃ¤nderbehÃ¶rden gebunden, die
insoweit Tatbestandswirkung entfalte. Die KlÃ¤gerin sei im streitigen
Bezugszeitraum (28.04.1996 bis 27.04.1997) lediglich im Besitz einer
Aufenthaltsgestattung zur DurchfÃ¼hrung des Asylverfahrens gewesen. Aus den
Bestimmungen der Genfer FlÃ¼chtlingskonvention (GFK) lieÃ�en sich keine
AnsprÃ¼che herleiten. Danach sei der aufnehmende Staat nur zur GewÃ¤hrung des
Lebensnotwendigen an FlÃ¼chtlinge verpflichtet. Hierzu zÃ¤hlten zwar Leistungen
nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), nicht jedoch das Erzg. Auch verpflichte
die GFK die Vertragsstaaten nicht zur Gleichstellung von FlÃ¼chtlingen mit
Deutschen, soweit es â�� wie beim Erzg â�� um die GewÃ¤hrung von allein aus
Steuermitteln finanzierten Sozialleistungen gehe. AnsprÃ¼che ergÃ¤ben sich auch
nicht aus der EuropÃ¤ischen Sozialcharta oder aus dem Assoziationsabkommen
EWG-TÃ¼rkei i.V.m. dem Assoziationsratsbeschluss Nr. 3/80 (Hinweis auf BVerwG
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Az. 7 C 12/92). AnsprÃ¼che aus der EG-Verordnung 1408/71 bestÃ¼nden ebenfalls
nicht, weil diese Verordnung keine Anwendung auf rein innerstaatliche FÃ¤lle ohne
EG-Auslandsbezug finde. Eine Wanderarbeitnehmereigenschaft sei weder bei der
KlÃ¤gerin noch deren Ehemann gegeben.

Die deswegen zum Sozialgericht Stuttgart (SG) erhobene Klage blieb erfolglos
(Urteil vom 22.10.1998, den ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin am
05.11.1998 zugestellt).

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 10.11.1998 Berufung eingelegt mit der
BegrÃ¼ndung, die vom SG in Bezug genommene Rechtsprechung des EuGH
beziehe sich ausschlieÃ�lich auf EG-Staater. Die Sonderproblematik fÃ¼r
FlÃ¼chtlinge und Staatenlose werde vom SG nicht wirklich erÃ¶rtert. Die
EinfÃ¼gung eines "grenzÃ¼berschreitenden" Elements im Bereich der
Sozialleistungen mache nur deshalb Sinn, weil EG-Staater sonst ggf. doppelt
Sozialleistungen beziehen kÃ¶nnten. Bei FlÃ¼chtlingen liege eine derartige Gefahr
nicht vor, jedenfalls soweit es um den erstmaligen Bezug von Sozialleistungen in
dem Land gehe, in dem sie erstmals innerhalb der Gemeinschaft Aufnahme
gefunden hÃ¤tten.

Mit Beschluss vom 29.12.1998 ist im Hinblick auf eine noch ausstehende
Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG) in dem Revisionsverfahren B 14 EG
7/97 R das Ruhen des Verfahrens angeordnet worden (L 1 EG 4063/98).

Mit Schriftsatz vom 13.03.2002 hat die KlÃ¤gerin das Verfahren wieder aufgerufen.
Sie trÃ¤gt zur BegrÃ¼ndung vor, zwar kÃ¶nne ein Anspruch auf Erzg wohl nicht
Ã¼ber eine Gleichstellung nach der EWG-Verordnung 1408/71 erfolgen, da der
EuropÃ¤ische Gerichtshof insoweit eine zusÃ¤tzliche Wanderungsbewegung
innerhalb der Gemeinschaft fordere. Andererseits stehe aber aufgrund des Urteils
des Bundesverwaltungsgerichts vom 06.12.2001 (BVerwG- 3 C 25.1-) fest, dass
Erziehungsgeldleistungen Familienleistungen im Sinne von Art. 4 des
Assoziationsratsbeschlusses (ARB) Nr. 3/80 darstellten, und dass die
Gleichbehandlungs-vorschrift nach Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 ARB Nr. 3/80 auch
solche Arbeitnehmer und deren FamilienangehÃ¶rige erfasse, die als FlÃ¼chtlinge
in die Bundesrepublik Deutschland gekommen seien. Die vom
Bundesverwaltungsgericht insoweit fÃ¼r das Baden-WÃ¼rttembergische
Landeserziehungsgeld aufgestellten GrundsÃ¤tze wÃ¼rden auch fÃ¼r
Familienleistungen nach dem BErzGG gelten. Sie habe im entscheidungserheblichen
Zeitraum mit ihrem Kind und ihrem Ehemann, einem anerkannten FlÃ¼chtling nach
der Genfer FlÃ¼chtlingskonvention und zugleich Arbeitnehmer tÃ¼rkischer
StaatsangehÃ¶rigkeit zusammengewohnt und damit einen hinreichend
anspruchsbegrÃ¼ndenden und im Ã¼brigen auch gewÃ¶hnlichen Aufenthalt als
FamilienangehÃ¶rige i.S.v. Art. 3 ARB 3/80 vom 19.09.1980 im Rahmen des
Assoziationsabkommens EWG-TÃ¼rkei vom 12.09.1963 gehabt. Sowohl sie selbst
als auch die Tochter D. S. hÃ¤tten unabhÃ¤ngig vom laufenden Asylverfahren ein
Aufenthaltsrecht dauernder Art aus dem Grundsatz der Familieneinheit nach Art. 6
Grundgesetz und Art. 8 EMRK mit dem Ehemann bzw. dem Vater, der als
anerkannter FlÃ¼chtling nicht habe abgeschoben werden dÃ¼rfen, gehabt. Im
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Parallelverfahren bezÃ¼glich Kindergeld habe die Beklagte ihre ursprÃ¼ngliche
Auffassung revidiert und anerkannt, dass spÃ¤testens seit Herstellung der
Familieneinheit im Jahr 1996 auch die Kinder einen gewÃ¶hnlichen Aufenthalt in der
Bundesrepublik Deutschland gehabt hÃ¤tten. Wie beim Kindergeld, dessen
Bezugsberechtigung sich wie beim Erzg nach internationalen Abkommen richte,
mÃ¼sse der Begriff des gewÃ¶hnlichen Aufenthalts i.S. des Sozialleistungsrechts
nach allgemeinen RechtsgrundsÃ¤tzen bestimmt werden und nicht nach etwa
einengenden aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen der speziellen
Sozialleistungsgesetze. Denn die AnspruchsbegrÃ¼ndung erfolge ja Ã¼ber die
Gleichstellungsvorschriften der internationalen Abkommen. Die KlÃ¤gerin hat
diverse Unterlagen aus dem Verfahren wegen Kindergeld vorgelegt.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 22. Oktober 1998 sowie den Bescheid
vom 7. Mai 1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21. April 1998
aufzuheben und ihr antragsgemÃ¤Ã� Bundeserziehungsgeld zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie trÃ¤gt vor, der Antrag der KlÃ¤gerin auf Erzg sei am 17.03.1997 eingegangen.
Unter BerÃ¼cksichtigung der Antragsfrist des Â§ 4 Abs. 2 Satz 2 BErzGG kÃ¤me
daher nur ein Anspruch auf Erzg fÃ¼r den Zeitraum vom 17.09.1996 bis 27.04.1997
in Betracht. FÃ¼r den Zeitraum vom 28.04. bis 16.09.1996 bestehe schon wegen
VersÃ¤umung der Antragsfrist kein Erziehungsgeldanspruch. FÃ¼r die Zeit vom
17.09.1996 bis 27.04.1997 sei die KlÃ¤gerin weder im Besitz einer
Aufenthaltserlaubnis noch einer Aufenthaltsberechtigung i.S.d. Â§ 1a BErzGG
gewesen. Eine Anspruchsberechtigung kÃ¶nnte sich jedoch aus Art. 3 ARB 3/80 vom
19.09.1980 im Rahmen des Assoziationsabkommens EWG-TÃ¼rkei vom 12.09.1963
ergeben. Der Ehemann der KlÃ¤gerin sei in diesem Zeitraum Arbeitnehmer i.S.d.
Art. 3 ARB 3/80 gewesen. Voraussetzung fÃ¼r einen Anspruch auf Erzg sei jedoch
auch, dass der Antragsteller im Bezugszeitraum seinen Wohnsitz oder
gewÃ¶hnlichen Aufenthalt i.S.d. Â§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BErzGG im Bundesgebiet habe.
Die Vorschrift des Â§ 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I umfasse den auslÃ¤nderrechtlichen
Status mit. Die KlÃ¤gerin habe im Bezugszeitraum nur eine Aufenthaltsgestattung
fÃ¼r die Dauer ihres Asylverfahrens gehabt, die keinen Aufenthalt auf unbestimmte
Dauer ermÃ¶glicht habe. Sie habe daher auch keinen gewÃ¶hnlichen Aufenthalt im
Inland gehabt, zumal ihr Asylantrag abgelehnt worden sei.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
einverstanden erklÃ¤rt.

Zur weiteren Darstellung des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird
auf den Inhalt der vorliegenden Verwaltungsakte der Beklagten sowie den der
Prozessakten erster und zweiter Instanz Bezug genommen.
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EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung der KlÃ¤gerin, Ã¼ber die der Senat im EinverstÃ¤ndnis mit den
Beteiligten ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entschieden hat (- Â§ 124 Abs. 2
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -), ist zulÃ¤ssig und teilweise begrÃ¼ndet. Zu
Unrecht hat das SG die Klage insgesamt abgewiesen, denn die angefochtenen
Bescheide sind teilweise rechtswidrig. Die KlÃ¤gerin hat dem Grunde nach Anspruch
auf GewÃ¤hrung von Erzg fÃ¼r die Zeit vom 17.09.1996 bis 27.04.1997.

Was die Zeit vom 28.04. bis 16.09.1996 angeht, scheitert der Anspruch an Â§ 4 Abs.
2 Satz 2 BErzGG, denn danach wird Erzg hÃ¶chstens fÃ¼r 6 Monate vor der
Antragstellung bewilligt. Da die KlÃ¤gerin den Antrag erst am 17.03.1997 gestellt
hat, kann sie Erzg auch erst ab 17.09.1996 beanspruchen. Nach der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts â�� BSG â�� (vgl. Urteil zum
Bundeskindergeldgesetz vom 22.11.1979 â�� 8b RKg 3/79 â�� = BSGE 49,154,156)
handelt es sich nach dem Gesetzeswortlaut bei der Sechsmonatsfrist um eine
gesetzliche Ausschlussfrist, die keine Ausnahmen erlaubt (vgl. ebenso Wiegand,
Kommentar zum BErzGG Â§ 4 Rdnr. 7; GrÃ¼ner/Dalichau, BErzGG Â§ 4 S. 8a;
Buchner/Becker, BErzGG Â§ 4 Rdnr. 12).

Nicht zu beanstanden sind die angefochtenen Bescheide wie auch das Urteil des SG
allerdings insoweit, als unter alleiniger BerÃ¼cksichtigung bundesdeutscher
Rechtsvorschriften der geltend gemachte Anspruch nicht besteht, denn nach Â§ 1
Abs. 1a Satz 1 BErzGG i.d.F. des Gesetzes zur Umsetzung des fÃ¶deralen
Konsolidierungsprogramms vom 23.06.1993 (BGBl. I S. 944) ist fÃ¼r den Anspruch
eines AuslÃ¤nders auf Erzg Voraussetzung, dass er im Besitz einer
Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis ist. Im Besitz eines dieser
genannten Aufenthaltstitel war die KlÃ¤gerin wÃ¤hrend der hier streitigen
Zeitspanne indes â�� unstreitig â�� nicht. Der Entscheidung der
AuslÃ¤nderbehÃ¶rde kommt insoweit Tatbestandswirkung zu (vgl. BSG SozR 3-1200
Â§ 14 Nr. 24 m.w.N.). Die Erteilung eines solchen Aufenthaltstitels entfaltet
erziehungsgeldrechtlich keine RÃ¼ckwirkung.

Vorliegend besaÃ� die KlÃ¤gerin im streitigen Zeitraum lediglich eine
Aufenthaltsgestattung i.S.d. Â§ 55 Asylverfahrensgesetzes, die nur einen Aufenthalt
zu einem vorÃ¼bergehenden Zweck gestattete. Die spÃ¤ter erfolgten
aufenthaltsrechtlichen Besserstellungen der KlÃ¤gerin sind ohne Belang.
Entscheidend ist allein der Bezugszeitraum.

Das Erzg wird auch nicht von den Bestimmungen des FlÃ¼chtlingsabkommens
erfasst (vgl. Urteil des BSG vom 29.01.2002 â�� B 10 EG 7/01 R -).

Ebenso wenig ergibt sich ein Anspruch der KlÃ¤gerin aus der EWG-Verordnung Nr.
1408/71. Das Diskriminierungsverbot des Art. 3 EWG-Vertrag Nr. 1408/71 ist auf die
KlÃ¤gerin nicht anwendbar. Die EWGV Nr. 1408/71 zielt nÃ¤mlich in erster Linie
darauf ab, die Anwendung der einzelnen sozialen Systeme nach gemeinsamen
Kriterien fÃ¼r solche Arbeitnehmer sicherzustellen, die innerhalb der Gemeinschaft
zu- und abwandern (vgl. Urteil des EuGH vom 11.10.2001 in den Rechtssachen
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Khalil u.a. â�� C-95/99, C-96/99, C-97/99, C-98/99 sowie C-180/99 RdNr. 66, 67 ff.).
Zu diesen Personen zÃ¤hlt weder die unmittelbar aus einem Drittstaat (TÃ¼rkei) in
die Bundesrepublik Deutschland eingereiste und dort verbliebene KlÃ¤gerin noch
ihr Ehemann.

Der Anspruch der KlÃ¤gerin auf GewÃ¤hrung von Erzg fÃ¼r die Zeit vom
17.09.1996 bis 27.04.1997 ergibt sich aber aus dem in Art. 3 Abs. 1 des
Beschlusses Nr. 3/80 des Assoziationsrates EWG-TÃ¼rkei (ARB 3/80) vom
19.09.1980 enthaltenen Diskriminierungsverbot. Danach haben Personen, die im
Gebiet eines Mitgliedstaates wohnen und fÃ¼r die dieser Beschluss gilt, die
gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines
Mitgliedsstaates wie die StaatsangehÃ¶rigen dieses Staates, soweit der Beschluss
nichts anderes bestimmt. Der ARB Nr. 3/80 grÃ¼ndet sich auf den in Art. 39 des
Zusatzprotokolls vom 23.11.1970 zum Abkommen zur GrÃ¼ndung einer Assoziation
zwischen der EWG und der TÃ¼rkei vom 12.09.1963 enthaltenen Auftrag an den
Assoziationsrat, Koordinierungsregelungen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit
zu erlassen. Der ARB Nr. 3/80 soll die Systeme der sozialen Sicherheit der
Mitgliedstaaten dahingehend koordinieren, dass tÃ¼rkische Arbeitnehmer, die in
einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft beschÃ¤ftigt sind oder
waren, sowie deren FamilienangehÃ¶rige Leistungen in den herkÃ¶mmlichen
Zweigen der sozialen Sicherheit beziehen kÃ¶nnen. Der am 19.09.1980 gefasste
ARB Nr. 3/80 ist weitgehend der EWGV Nr. 1408/71 nachgebildet. So entsprechen
sich Art. 3 Abs. 1 (Gleichbehandlung) und Art. 4 Abs. 1 (sachlicher Geltungsbereich).
Der EuGH hat aufgrund dieser Bestimmungen entschieden, dass tÃ¼rkische
StaatsangehÃ¶rige, die im Gebiet eines Mitgliedsstaates wohnen und fÃ¼r die der
Beschluss Nr. 3/80 gilt, im Wohnsitzstaat Anspruch auf Leistungen der sozialen
Sicherheit nach den Rechtsvorschriften dieses Staates unter den gleichen
Voraussetzungen wie dessen eigene StaatsangehÃ¶rige haben. Art. 3 Abs. 1 ARB
enthalte die DurchfÃ¼hrung und Konkretisierung des in Art. 9 des Abkommens
verankerten allgemeinen Verbots der Diskriminierung aus GrÃ¼nden der
StaatsangehÃ¶rigkeit fÃ¼r den besonderen Bereich der sozialen Sicherheit (Urteil
vom 04.05.1999 â�� C-262/96 â�� (SÃ¼rÃ¼l) â�� Slg 1999, I-2743, RdNr. 64 = BSG
SozR 3-6935 Allg Nr. 4 und vom 14.03.2000 â�� C-102/98 und C-211/98 â�� Slg
2000, I-1311, RdNr. 36 = SozR 3-6940 Art. 3 Nr. 1; vgl. auch VGH Mannheim, Urteile
vom 08.02.2001 â�� 1 S 287/00 -, InfAuslR 2001, 257 und vom 12.03.2001 â�� 1 S
1334/00 -, bestÃ¤tigt vom BVerwG mit Urteil vom 06.02.2001 â�� 3 C 25/01 -; BSG,
Urteil vom 29.01.2002 â�� B 10 EG 2/01 R â�� BSGE 89, 129 = SozR 3-6940 Art. 3
Nr. 2 -; BSG, Urteil vom 18.02.2004 â�� B 10 EG 10/03 R -). Nach Ziel und Zweck
des europÃ¤isch-tÃ¼rkischen Assoziationsrechts genÃ¼gt als Ã¼ber den
Mitgliedsstaat Deutschland hinausweisendes Element die tÃ¼rkische
StaatsangehÃ¶rigkeit der KlÃ¤gerin. Denn TÃ¼rken sind nicht als AngehÃ¶rige
eines beliebigen Drittstaates zu behandeln, denen Gleichbehandlung nur noch
MaÃ�gabe zwischenstaatlicher, jeweils von den Mitgliedsstaaten abzuschlieÃ�ender
Abkommen Ã¼ber soziale Sicherheit gewÃ¤hrt wird. TÃ¼rken gehÃ¶ren vielmehr
einem Staat an, mit dem die EG durch intensives und dauerhaftes
vÃ¶lkerrechtliches VertragsverhÃ¤ltnis eigener Art verbunden ist, das die
Mitgliedschaft der TÃ¼rkei zum Fernziel hat (vgl. Art. 28 Abkommen) und das auf
dem Wege dazu schrittweise die FreizÃ¼gigkeit der Arbeitnehmer herstellen will. Im
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Zuge dieses AnnÃ¤hrungsprozesses haben die aus der TÃ¼rkei eingewanderten
Arbeitnehmer mit dem ARB 3/80 auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit einen den
EG-Wanderarbeitnehmern angenÃ¤herten Status erhalten, der das Recht auf
InlÃ¤ndergleichbehandlung einschlieÃ�t (vgl. BSG, Urteil vom 29.01.2002 a.a.O.).
Aus der unmittelbaren Wirkung des Diskriminierungsverbotes folgt, dass die
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten die GewÃ¤hrung eines Anspruchs u.a. auf
Familienleistungen nicht von zusÃ¤tzlichen oder strengeren Voraussetzungen
abhÃ¤ngig machen dÃ¼rfen als sie fÃ¼r StaatsangehÃ¶rige der Mitgliedsstaaten
gelten, und dass sich BÃ¼rger, fÃ¼r die diese Regelung gilt, vor den Gerichten der
Mitgliedsstaaten, mithin auch vor dem erkennenden Senat, auf sie berufen
kÃ¶nnen.

Danach ist der Anspruch auf Erzg fÃ¼r den Zeitraum vom 17.09.1996 bis
27.04.1997 dem Grunde nach begrÃ¼ndet. Der Ehemann der KlÃ¤gerin, der
ebenfalls die tÃ¼rkische StaatsangehÃ¶rigkeit besitzt, im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland wohnt und im hier entscheidungserheblichen Zeitraum
versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt war, wie sich aufgrund der aktenkundigen
Arbeitgeberbescheinigung vom 07.03.1997 ergibt, ist Arbeitnehmer i.S.d. Art. 1
Buchst. b und Art. 2 ARB Nr. 3/80; er unterfÃ¤llt damit dem persÃ¶nlichen
Geltungsbereich des Beschlusses. Gleiches gilt fÃ¼r die KlÃ¤gerin als Ehefrau und
damit FamilienangehÃ¶rige i.S.d. Art. 1 Buchst. a und Art. 2 ARB Nr. 3/80. Zudem
war die KlÃ¤gerin Ã¼ber ihren Ehemann familienversichert und damit von einem
System der sozialen Sicherheit fÃ¼r Arbeitnehmer in der BRD, nÃ¤mlich der
gesetzlichen Krankenversicherung erfasst und damit Arbeitnehmer i.S.d. ARB Nr.
3/80.

Unzweifelhaft und unstreitig gehÃ¶rt das Erzg auch zu den Familienleistungen i.S.d.
Art. 4 Abs. 1 Buchst. h ARB Nr. 3/80 (vgl. EuGH vom 10.10.1996 â�� C-245/94 und
312/94 â�� (Hoever und Zachow) sowie vom 12.05.1998 â�� C-85/96 â�� (Martinez
Sala); BSG vom 29.01.2002 a.a.O.) und fÃ¤llt folglich in den sachlichen
Geltungsbereich des ARB Nr. 3/80.

Damit kann die KlÃ¤gerin â�� ungeachtet ihres aufenthaltsrechtlichen Status â��
Erzg unter den selben Voraussetzungen wie deutsche StaatsangehÃ¶rige
beanspruchen. FÃ¼r diese ist aber ein irgendwie gearteter aufenthaltsrechtlicher
Titel â�� naturgemÃ¤Ã� â�� nicht erforderlich. Soweit Â§ 1 Abs. 1a Satz 2 BerzGG
i.d.F. des Gesetzes zur Umsetzung des fÃ¶deralen Konsolidierungsprogramms vom
23.06.1993 den Anspruch der KlÃ¤gerin vom Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder
Aufenthaltsberechtigung abhÃ¤ngig macht, verstÃ¶Ã�t diese Bestimmung gegen
das in Art. 3 Abs. 1 ARB Nr. 3/80 enthaltene Diskriminierungsverbot und ist deshalb
unbeachtlich.

Dem Einwand der Beklagten, die KlÃ¤gerin erfÃ¼lle nicht die Voraussetzungen des
Â§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BErzGG i.V.m. Â§ 30 SGB I, da sie im streitbefangenen Zeitraum
keinen Wohnsitz oder gewÃ¶hnlichen Aufenthalt in der BRD gehabt habe, kann
daher nicht gefolgt werden. Denn die Beklagte begrÃ¼ndet das Fehlen dieser
Voraussetzungen gerade mit dem aufenthaltsrechtlichen Status der KlÃ¤gerin als
Asylantragstellerin, der jedoch â�� wie oben ausgefÃ¼hrt â�� im Falle der
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KlÃ¤gerin unbeachtlich ist. Art. 3 Abs. 1 ARB Nr. 3/80 stellt klar, eindeutig und
unbedingt das Verbot auf, Personen, die im Gebiet eines Mitgliedsstaates wohnen
und fÃ¼r die der ARB Nr. 3/80 gilt, aus GrÃ¼nden der StaatsangehÃ¶rigkeit zu
diskriminieren. Nichts anderes bedeutet jedoch die von der Beklagten vertretene
Rechtsauffassung. Diese widerspricht vorrangigem europÃ¤ischem
Gemeinschaftsrecht bzw. verstÃ¶Ã�t gegen das Diskriminierungsverbot, da sie den
aufenthaltsrechtlichen Status der KlÃ¤gerin zur Verneinung eines Wohnsitzes oder
gewÃ¶hnlichen Aufenthaltes heranzieht. Der Vorrang Ã¼ber- und
zwischenstaatlichen Rechts vor inlÃ¤ndischen Normen ist zwar im BErzGG nicht
ausdrÃ¼cklich geregelt, er ist jedoch in Â§ 30 Abs. 2 des Sozialgesetzbuches â��
Allgemeiner Teil â�� positiv-rechtlich ausgesprochen und gilt als allgemeiner
Rechtsgrundsatz (vgl. BSGE 52,210,213 sowie vom 13.12.2000 â�� B 14 KG 1/00 R
â�� m.w.N; vgl. auch Buchner/Becker, BErzGG 7. Auflage, Â§ 1 Rdnr.4)

Dem Berufungsbegehren war daher im tenoriertem Umfang stattzugeben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision sind nicht gegeben.

Erstellt am: 10.02.2005

Zuletzt verändert am: 21.12.2024
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